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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.06.1990 

Geschäftszahl 

86/13/0168 

Rechtssatz 

Ein neuerlicher Prüfungsauftrag gem § 148 Abs 3 lit b BAO ist auch dann zulässig, wenn die Prüfung letztlich 
ergebnislos bleibt. 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1991, 86; 


